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hältnisse auf Antrag Ratenzahlung bewil
ligt werden. Die festzusetzenden Raten 
müssen eine fühlbare wirtschaftliche Be
lastung für ihn darstellen.

(3) Dem Verurteilten kann auf Antrag 
die Bezahlung der Geldstrafe bis zu einem 
Jahr nach Rechtskraft der Entscheidung ge
stundet werden, wenn die sofortige Lei
stung aufgrund nicht verschuldeter wirt
schaftlicher Schwierigkeiten auch in Raten 
nicht möglich ist. Nach Ablauf der Stun
dung ist die Zahlungsfähigkeit des Verur
teilten zu überprüfen und über die weiteren 
Maßnahmen zu entscheiden.

(4) Alle zur Verwirklichung einer Geld
strafe zu treffenden gerichtlichen Entschei
dungen sind unter Berücksichtigung der 
Verjährungsfrist (§ 360 Abs. 2 und 6 StPO) 
festzulegen. Die Kontrolle der Verjährungs
frist obliegt der Buchhaltung. Nach Ein
tritt der Verjährung sind die Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Geldstrafe einzu
stellen. Der noch nicht verwirklichte Teil 
der Geldstrafe ist zu löschen.

(5) Die Entscheidungen über Maßnah
men der Vollstreckung, die Bewilligung von 
Ratenzahlungen und die Stundung hat der 
Leiter der Buchhaltung zu treffen. In Zwei
felsfällen hat er den Vorsitzenden des Ge
richts, das die Geldstrafe ausgesprochen 
hat, zu konsultieren.

§25

(1) Für die Entscheidung gemäß § 36 
Abs. 3 StGB ist das Gericht zuständig, das 
die Geldstrafe ausgesprochen hat. Der Lei
ter der Buchhaltung hat dem zuständigen 
Gericht unverzüglich Mitteilung zu machen, 
wenn sich der Verurteilte der Verpflich
tung zur Zahlung der Geldstrafe entzieht.

(2) Die Entscheidung kann aufgrund 
eines Antrages des Staatsanwalts, auf An
regung des Leiters der Buchhaltung oder 
von Amts wegen getroffen werden. Vor der 
Entscheidung ist dem Verurteilten Gele
genheit zur Äußerung zu geben.

(3) Die Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Geldstrafe sind nach Antragstellung 
oder nach Anregung durch den Leiter der 
Buchhaltung gemäß Abs. 2 vorläufig, nach 
rechtskräftiger Entscheidung gemäß § 36 
Abs. 3 StGB endgültig einzustellen.

(4) Zahlt der Verurteilte vor dem Voll
zug der gemäß § 36 Abs. 3 StGB festgesetz
ten Freiheitsstrafe freiwillig die Geldstrafe,

hat der Leiter der Buchhaltung das zustän
dige Gericht unverzüglich zu informieren. 
Das Gericht hat durch Beschluß zu entschei
den, wenn vom Vollzug der festgesetzten 
Freiheitsstrafe abgesehen wird.

(5) Wird die gemäß § 36 Abs. 3 StGB 
festgesetzte Freiheitsstrafe vollzogen, ist 
die Geldstrafe zu löschen.

(6) Wurde neben einer Verurteilung auf 
Bewährung zusätzlich auf Geldstrafe er
kannt, ist für den Fall, daß sich der Ver
urteilte seiner Verpflichtung zur Zahlung 
der Geldstrafe entzieht, zu prüfen, ob ge
mäß § 35 Abs. 4 Ziff. 4 StGB die Voraus
setzungen für den Vollzug der mit der Ver
urteilung auf Bewährung angedrohten Frei
heitsstrafe vorliegen.
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der Zahlung entzieht.
Bei Strafbefehlen wird die Sollstellung 
der Geldstrafe unmittelbar nach der Zu
stellung veranlaßt, um eine Vereinnah- 
mung einer vom Verurteilten bereits wäh
rend der Rechtsmittelfrist gezahlten Geld
strafe zu ermöglichen. Die Ausfertigung 
des Strafbefehls an den Verurteilten ent
hält:
— die Rechtsmittelbelehrung,
— die Aufforderung zur Zahlung binnen 

einer Woche nach Rechtskraft, sofern 
kein Rechtsmittel eingelegt wird,

— den Betrag der entsprechenden Auslagen, 
Ihr ist eine Zahlkarte beizufügen mit der 
Angabe der Kontonummer der Buchhal
tung, des verschlüsselten Aktenzeichens 
und des Gerichts, das die Geldstrafe aus- 
gesprochen hat.


